
f t
WIUli!ihilh!i  mU

!I @1sl n111. d !!iI S.  äll:!t  '3' i!! m 1I 1@

EinlaMtllenwohnhaus llReli
Enl"'I"1 von Arenile!<! L e h man n, Dresden

Einfamflienwohnhaus fiJr einen Rechtsanwalt. - Das Haus mit dem Wasserbecken und mit dem Steingarten
(5 Aufnahmen von Gofferje, Dresden)

Das Haus wurde für einen beim Oberlandesgericht in Dresden
tätigen Rechfsanwalf in Dresden-Trachau auf dem stark ansteigenden
Gelände an der Schüfzenhofstra e errichtet, das im wesentJichen von
MQrgen  und Miitagsonne beherrscht ist, schöne Aussicht bietet und
gro e Ruhe gewährleisfe!. Lage des Hauses und Einteilung der Räume
sind dem Gelände sehr gut und zweckentsprechend angepa t. Durch
den Serghang ist das Gebäude gegen Nord und Wes! gut geschützt.
Nach Norden führen nur die Fenster der Kochküche, des Treppen
hauses, der Aborte und der Die!e: nach Westen das des kleinen
Büros und die Eingangs!ür zur Diele. Die Hauplräume mit Veranda
und TerraS$C $ind nach Osten und Suden gelegen, wodurch gesund
heilJich höchsie Amprüche erfülJi werden.

Um die beträchfJiche Steigung des Bauplatzes von Süden nach
Norden zu mindern, wurde an der Südseite des Grundstücks eine
starke Stützmauer errichtet, die an der freien Sonnenseite Ob$fspaliere

erhielt, Die Geli'indeunterschied e sind aus dem GrundstückspJan und
dem Getändeschniff ersichtlich. Das Grundstück ist durch eine Treppe
mit der Schüfzenhofstralje verbunden. Nachts ist diese Treppe be
leuchtet und das Gatfenfor an der Schüfzenhofstralje ist mit dem
Haus durch eine Fernsprechanlage verbunden.

Die AulfeHung des Bauplafzes ist in engster Anlehnung an d;e
Grundri gesfallung in zweckmä iger Weise erfolgt, so da  Wohn
räume und Garten, durch breite Fenster und Türen verbunden, eine
harmoni$che Einheit bilden. Die Vcranda gewährt einen überaus
schönen Blick nach dem dicht davor liegenden Rosengarten. Links
daneben erstreckt sich vor dem Arbeitszimmer des Hausherrn ein
Grasplatz. Vor de  Terrasse, die durch an einem hohen Gesle!! auf
gehängte Leinewandvorhänge gegen Sonne geschützt werden kann,
i;-f7durch einige Stufen erreichbar, ein Wasserbecken eingebaut. Der
übrige Teil des Bauplatzes ist als Steingarten angelegt, nur an der
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Ein f ami I i e n w 0 h n hau s f ure I n e n Re c 11 t $ a n wal t. - Grundrisse der Wohngaschosse und der Gartenanfage.Oben recl11s; Querschnitt durch das Baugelände (8 Zeichnungen von Architekt Lehmann, Dresden)

Nordseite ist der Wäscheplatz hinter höher Mauer vorgelagerl. An
der Südostecke des Grundstücks bietet ein erhöhter Sitzplatz eine
sehr schöne Aussieh!.

Ueber eine Treppe an dem Wesfgiebe! erreich! man dre Diele,
welche als Watfezimmer dient Sie ist durch eine Schiebetür zu
teilen, so dar} es möglich ist, auch zwei gegnerische Parteien zu
empfangen. Für die Klienten steht auch ein besonderer Abort zur
VerfUgung. Die Diele ist mit Linkrusta in roHichen und gelben Tönen
verkleidet, Decke und oberer Teil der Wände sind leicht gelb getönt.
Den Fuf;boden bilden gelbgeschipperle Fliesen. Die Möbel sind
dunkel gebeizt. An die Diele schlie t sich das Arbeitszimmer des

Anwalts an und dazwischen liegl das kleine Arbeitszimmer der Sekre
tärin. Dieses hat rechts und Jinks zwei gro e eingebaute Regale, die
für Büromaterial benutzl werden. Die Wände sind gelb getönt und
arre Möbel sind aus he!!er Eiche gefertigt. Der Fu boden besteht aus
graubraunem Kunshtein, Im Büro ist der Fu boden mit graubraunem
Linoleum belegt, die Wände haben herrgrüne Tapete, die Möbel
sind aus Kiefer gefertigt und dunkel gebeizt. Der Wandschrank
zwischen dem Büro und dem Wohnzimmer dient auf der einen Seile
für Bürozwecke, auf der anderen a!s Bücherschrank. Das Wohn- und
Speisezimmer hai Ausgang nach der Veranda und von dort zur
Terrasse. Der Fu boden wurde ebenfaIJs mit graubraunem Linoleum
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Einfam!]ienwoh'nhaus fur einen Rechtsanwalt. _ West. und
Südseite des Hauses

belegt, die Wände sind mit heUgelber Seidenrapefe bespannt und
die Möbel wiederum aus dunkelgebeizler Kiefer gefertigt. Die Decke
ist weil) gehaJien. Die mit Korbmöbeln bestellte Veranda hat roten
FJiesenbelag, die Wände sind gelb getüncht und die Decke ist wei
gehaBen. Der Fu boden der Küche besteht aus graubraunem Kunst
stein und über einem gelben Oelsock.el sind Wände und Decke weil)
angeordnet. Die Küche ist durch eine 7 cm starke Wand in Koch
küche und Aufwaschküche mit Durchreiche und Speisekammer ge
trennt. Die Durchreiche ist als Wandschrank gebaut, da in jhm das
Geschirr nach dem Aufwaschen aufbewahrt wird. Au erdem ist hier
durch gleichzeitig vermieden, da  der Küchengeruch ins Speise
zimmer dringen kann. Die Aufwaschküche hai ebenfalls Kunststein
fu boden und OelsockeL Die Möbel sind in beiden Räumen in
weil)em Schleiflack gehaJlen. Die Treppe nach dem Obergescho
wurde aus Eichenholz he.rgesteJ!f. Die dunkel gebeizten Türen im
Treppenhaus stehen in schönem Gegensatz zu den weilJen Wänden
und Decke.

!m Obergescho  zeichnet sich das Schlafzimmer der Dame durdl
seine Sachlichkeit aus. Es enthält nur das Betf, ein Nachtschränkchen
ul,d eine Kautsch. Die Wände wurden heJ!blau gehalfen, die Möbel
in gleicher Farbe, aber etwas heller und die Decke noch heUer, wäh
tend die Türen innen gelben Schlei/lack erhielten. Der Fu boden isf
<JUS braunem Steinholz. Für das Schlafzimmer des Herrn gilt das
elbe, nur dalJ die Farben hier lila sind und daf} die Kaulsch fp.hH.

.-EinfamiJienwohnhaus für einen Rechtsanwalt. - Das Ha\.!sin der landschaft 

Als besondere Eigenarf sei noch bemerkt, da  die Fenster in den
Schlafzimmern staft der Doppelfenster ein starkes Drahtgitferfensler
haben, wodurch es ermöglicht ist, nachts unbesorgt gegen Einbruch
das Fenster oHen zu lassen. Rolläden und Fenslerläden, die off
"jörend wirken und meistens sowieso nicht geschlossen werden, sind
dadurch gut erseht. Im Schlafzimmer des Herrn ist wegen der gün
stigen Einsfeigemöglichkeit als besonderer Schutz eine KuJissentür
angebrachf. die vor das Bett gezogen im Ernslfaf! eine gute Ver
teidigungsdeckung ergibt. Das Ankleidezimmer der Dame hat braunen
SteinhoJzfu!Jboden und Fliesen, die Wände sind grün getönt. und der
eingebaute Schrank ist in gelbem Schleiflack gehaJten. Die Einrich
tung im Ankleidezimmer des Herrn ist dieselbe, nur sind hier Wände
und Decke grün. Das Badezimmer hat wei e Fllf,boclenHiesen und
weif;e Wandkacheln und die Wände darüber sind weif; getüncht. Die
Möbel haben aUe in den Fu boden eingearbeiieten Socke!, so daf;
Schmufzecken vermieden sind.

Das Aeu ere des Gebäudes ist ein/ach geh.aUen. Das WaJmda.ch'
und die einfachen, geradlinigen Dachaufbauten sind mit Schiefer ein
gedeckt. Dachrinnen und AbfaUrohre wurden aluminiumfarbig und
dia Fens/er weiry gestrichen. Der helle Auf;enpufz der Hausansichten
ist sehr siark gegJimmerl. Im Garten sind Kiefern, Tannen und Birken
geschicki gruppiert und geben der schlichten Architektur einen wir_kungsvo1!en Rahmen. . P. Srb.

EInfamilienwohnhaus für einen Rechtsanwalt. - Sifzplatz im
\Atohnzimmer

Einfamilienwohnhaus für einen Rechtsanwalt. - Ankhi!ide
zimmer des Herrn
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Erläuterung:
1 Sauerkirsch.Hochstamm 18. Futterpflanzen2: Pflaumen-Hcchstamm 14. Hainbuchenhecke
3. Apfel-Hochstamm 15. Blumen
4. Sü5kirschen-Hochstalr1m 16. Rasen5. Obstsprndeln 17. Rasenspielplatz
6. Baerenobstbüsche 18 Sitzplatz
:  :  eeeer hnecke ig:    jnChensta!l
9. Küc enkräuter 21. Höhner-Auslauf

10. Erbsen, Bohnen und 22. BrunnenI Wurzelgemüse 23. Wassartonne
11. Kohl, Salat usw. 24. Kompostplafz
12. Frühkartoffeln

,   ;2,'K'   -  !rr m1Tfi   I T =:=ii  $ 1
--_  'i I- q I1 _ :!(1   1-  ';; j LilHJuLtUL: _ ..:._ji@

d r - - 7::l   =3 j
@II @ I     cj; _"" IQJ.';'

i'  . =--=ilCi) "(
11 I _ -:-'::::; !X&5

:    ;J ' 8
Lageplan und Gartengestaltung der Musterhäuser

Auf der Technischen Frühjahrsmesse und Baumesse in Leipzig sind
auf Anordnung des Sächsischen Ministers für Wirtschaft und Arbeit,
L e n k, und nach dessen Bereitstellung der Geldmittel für den Bau je
eine Musferanlage einer Kleinsiedlung (Heimstäftensiedlung) und
eines Volkswohnungshauses erstellt worden.

Die Planungen haben die Zustimmung des Reichs- und Preu ischen
Arbeitsministers sowie des Reichsheimsiättenamtes Berfin und d s
sächsischen Gauheimstättenamtes gefunden und es ist durch die
beiden Musteranlagen, die nur Beispiele sein soUen, beabsichtigt, der
bleitesien Oeffentljchkeil zu zeigen, da  die Durchführung zu den
vorgeschriebenen Preisen und Ausma en nach den Bestimmungen
des Reiches möglich ist. Die Durchfuhrung und Bauleifung der
beiden Anlagen lag in den Händen des Architekten Dip!.-Ingenieur
Lu c a s, Leipzig. Sowohl das Volkswohnungs- als auch das Sied
lungshaus wurden mit allen Einrichtungsgegenständen versehen, um
gJeichzeiHg eine Musterschau für eine einfache. aber gute und den
Raumverhälfnissen cntsprechende MöbJierung zu zeigen. Weiterhin
sind auch die Gartenanlagen nach den Vorschriften über die Anlage
von Kleingarten hergerichtet, wenn auch mit Rücksicht auf die Wille
rungsverhalinisse die Bepflanzung sich nur in einem bestimmten Rah
men halten kann. Bei dem Volkswohnungshaus (2-FamiJien-Dopp£:!
haus) ist nUr die eine Hä!fte ausgebaut; die andere Hälfte wird als
Ausstelfungsraum für vorbildliche Planungen von Volkswohnungs- und
Kleinsiedlungsbaufen ausgestaHet, damit die Fachwelt sich auch über
andere gute LÖ$ungen unterrichfen kl'lnn. Es ist aber beabsichtigt,
die Musteranlagen zunächst auf 2 Jahre stehen zu lassen, damit sie
in Verbindung der ständigen Baustoflschau auf der leipzig er Bau
messe jederzeit und während der nächsten Herbsf- und Frühjahrs
messen besichtigt werden können.

Im einzelnen berichtet Oberregierungsbaurat Geor9 R i e m e r,
Dresden, unter Hinwei  auf die abgebildeten Pläne folgendes:

Die beiden Musleranlagen sind zwischen der Sond rschau uAus
dem Siedlungswerk der deutschen Sfädie  in der HaUe 18 und der
BaumessehalJe 19 der Technischen Messe errichtet.

Die Gärlenanlagen

sind nach den' Angaben des Reichsheimstättenamfes durch den Mit
arbeiter des sächsischen Gauheimstälfenamles, den Gartenplaner Theo
K i e n a s I in Leipzig, angelegt worden. Zu den 4 Wohnungen des

Volkswohnungshauses gehören 600 qm Gartenland, das in verschie
denen Grö en aufgeteilt ist, um den kin,derreichen Familien eine ent
sprechend grö ere Fläche zuweisen zu können. Zum Sied!ungs(Heim
sfäften)haus gehört g€mä  der Reichsbestimmung 1200 qm Garten.
Blumenbeete, Rasen, Beerenobst, Gemüse, Kräuter, Kartoffeln, Hecken,
Bäume und KompoststeHe sind mustergültig angelegt und durch Stif
tung von Baum-, Strauch- und Düngermaterial der Jahreszeit ent
sprechend hergerichtet,

Beim Volkswohnungshaus

sind in der ausgebauten Hälfte je eine Wohnung im Erdgeschof} und
im Ober(Dach-)geschof} vorgesehen. Vom- Hausflur aus führt die
Tteppe zum Obergeschof} und KeJler; von ihm aus sind auch die
Aborfe (Trockenkloseffs) zugängig. Bei Aborten mit Wasserspülung
kann der Zugang vom Vorraum der Wohnungen aus erfolgen.

Im Erd 9 e s c hof} ist der Wohnungsvorraum von der Küche nur
durch einen Vorhang abgeschlossen, um auch diese Möglichkeit zu
zeigen. . Die Erdgescho w6hnung besteht aus Wohnküche mit Vor
raum (16,70 qm), Effernschlafzimmer (11,90 qm) und Kinderschlat
zimmer (10,16 qm), hat also eine gesamte Wohnfläche von 38,76 qm.
Die Zimmerma e, Tür- und Fensteranordnungen sind so eingerichtet,
da  die beste MöbelsteIJung' und grö te Ausnutzung erzielt wird.

Das 0 b erg e s c hof} (Dachgescho ) hat einen 0,75 m hohen
Drempel (Kniestock). Durch einge ogene IsoJierplatten beginnf die
DachschrägG in den Räumen erst bei 1,10 m, um die Betten bis an
die Wand heransteHen zu können. Der Vorraum ist durch Wand und
Tür von der Wohnküche getrennt: Die Ober(Dach-)geschorywohnung
bestehl aus Wohnküche (12,96 qm), EJlernschlafzimmer (11,16 qm),
Kinderschlafzimmer 10,16 qm) und Vorraum (2,70 qm), besitz! dem
nach eine gesamle WohnfJäche von 36,98 qm.

Die G run d r i ry 9 e s f a I I u n g ist derart getroffen, da  ent
weder fast zwei gleich gro e Wohnungen erslellt werden oder das
Kinderschlafzimmer im Obergescho  noch zur Erdgeschof}wohnung
genommen werden kan-n, die damit auf eine Grö e von 48,92 qm
kommt und mit ihren 3 Schlafräumen Unferkunft für eine kinderreiche
Familie bietet. Die alsdann im Obergescho  verbleibende Einlieger
wohnung mit 26,82 qm (ohne Abort) reicht für eine Familie mit einem
kleinen Kinde. In beiden Wohnungen isl ausreichender KeHer (ha!be
HausunterkeUerung) und AbsteUraum im Spitzboden, durch Luke und
leiter erreichbar, vorgesehen.
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Ansichten und Grundrisse des Musterhauses far Volkswohnungen

Die Are hit e k t u r dos Ge b ä u des ist schlicht unter Wah
rung guter VerhS!tnisse zwischen Mauerkörper und Oeffnungen ge

stalfet. Einfache, aber solide Handwerksarbeii mit guten Baw foHen
und sauberen Konstruktionen sind die Vorbedingungen für die Stand
sicherheif, Wärmehalfung und Lebensdauer des Gebäudes, dessen
Unlfassungen aus 27 cm starkem Hohlziege!mauerwerk bestehen und
dessen Dadl mit Falzziege!n eingedeckt ist.

Die Inneneinrichtung und Möbelslel!ung berück
sichtigen alle Ansprüche an eine schlichte Wohnkultur. Die Heizung
und BeJeuchtung wurde unter Mitwirkung der zentralen Organisationen
(Reichssfand der Handwerks-Töpferinnung und der Arbeifsgemein
schaff zur Förderung der ElektrowirtschaH) eingebaut.

Die Bau k 0 s f e n halten sich in der von der Reichsregierung
vorgeschriebenen Grenze von 3500 RM für je eine Wohnung (ohne
land, AnJiegerleistungen und Installationsanschlüsse bis zum Haus).

+ +

+
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Dies entspricht bei 111,60 qm bebauter Fläche des Doppelhauses und
rd. 690 cbm umbauten Raumes bei Ansatz des KubikinhaJ!es des Erd
geschosses, des ausgebauten Dachraumes und des Kerrers einem Ein
heitspreis von 20040 RM für 1 cbm umbauten Raumes.

Das Siedlungs(Heimsfälten)haus
isf nach den Angaben des Reichsheimstättenamfes BerJin errichtet und
bewu t in seinen Abmessungen so gro  gewäh!t worden, da!} das
zunächst frei gelassene Dachgescho  bei weiterem Anwachsen der
Familie und wirlschaftlicher Erstarkung des Siedlers zu noch 3 Raumen,
gegebenenfalls zu einer Einliegerwohnung für die Elfern ausgebaut
werden kann.

Die Woh fläche im Erdgescho  beträgt für die Wohn
küche 14,35 qm, das Schlafzimmer 14,02 qm, für das kleine Sch!af
zimmer 8,00 qm und für den Vorraum 4,32 qm, also insgesamt
40,69 qm.

..

Ansichten l,Ind Grurl{lri$se der Musterheimst\lUk)
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Der Wir t s c h a {t san bau steht in unmilfeJbarer Verbindung
mit dem Treppen/!ur des Wohnfei!cs und enthält einen Wirtschafts
raum von 8,40 qm, von dem der Abort zugängig ist, einen Stal! für
Ziegen und Huhner, sowie einen Schuppen von 7,50 qm. Kaninchen
sollen in einem Au enslalJ untergebrachf werden. Grö e und Ein w
teilung des Wirfschaftsanbaues berücksichtigen vorwiegend sächsische
YerhdJ1nisse, auf die HaJlung eines Schweines ist der StaH deshalb
nicht bemessen. 1m Schuppen haben neben einer Hobelbank, noch
ein Handwagen, ein Motorrad und ein Fahrrad Platz,

Die architektonische und technische Ausge
s I a J tun 9 enlspticht der des Volkswohnungshauses.

Die i n n e r e Ein t Ich fun 9 erfolgfe durch das Reichsheim
slälte:namt, die Besetzung des Sta!!es mH Kleintieren und die SteJJung
eines lehrsiedlers währcnd der Dauer der Messe geschieht durch den
Deutschen Siedlerbund.

Die Bau k 0 s t e fl erreichen a!Jerdings bei diesem verhäJtnis
mä ig groryel1 Typ von 80 qm bebauter Fläche und 280 cbm um
bauten Raum (wobei nur die Erdgescho räume im WohnteiJ und Wir!
schaHsanbau sowie die halbe Unterkellerung des Hauses gerechnet
sind) den Preis von 5800 RM, wobei jede Selbsthilfe ausgeschlossen
ist, durch die bekanntlich je nach Organisation und fachlicher Eignung
der Siedler eine weseniliche Preissenkung erzieH werden kann.

Wir müssen uns daruber klar sein, da  ein Volk, dem aus dem
Versailler Diktat und der Systemwirfschaff ungeheure lasten aufge
bürdet worden sind, sich zunächst auch in seinem Wohnbedürfnis
einschranken mury. Der Volkswohnungsbau ist deshalb auch nur ais
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Ersle \le""'lnung ZU, Durchführung de. Reichs- lI"d

landesplanung.
Vom 15. Februar 1936

(Reichsgesetzbi. I S. 104)
Auf Grund des Erlasses des Führers und Reichskanzlres vom 18.

Dezember 1935 1 ) (Reichsgesctzbl. I S. 1515) wird hiermit im Einver
nehmen mit dem Reichs- und Preu ischen ArbeiJsminister verordnet:

9 1
Planungsräume

Planungsraume sind die ReicnssfatthaHerbezirke sowie das Saar
land, in Preuryen die Provinzen, die Hauptstadf Berfin sowie der Be
zirk des Siedlungsverbandes RuhrkohJenbezirk.

9 2
Planungsbehörden

(1) Planungsbehorden sind die Reichsstatfhaller, in Preu en die
Oberpr1isidenten, im Saarland der Reichskommissar, in Borfin der
Staatskommissar der Hauptstadt BerJin.

(2) Die Planungsbehörden sind der ReichssteJJe für Raumordnungunterstellt.

(3) Die Planungsbehörden können mit Zustimmung der Reichssle!le
fur Raumordnung die ihnen obliegenden Betugnisse auf nachgeord
nete staatiiche Diensfsteflen ubertragen.

9 3
Abweichungen von 9 1 lind 9 2 Abs. 1 bestimmt nach Anhörung

der  etciligten ReichsstatthaIter oder Oberpräsidenten (Reichskommis_
sar fllr die RÜckgliederung des Saarlandes, Staatskommissar der Haupt
stadt Berlin, Verbandspräsident des Siedlungsverbandes Ruhrkohlen
b zlrk) der Leifer der ReichsstelJe für Raumordnung im Einvernehmen
mil dem Rekhs- und PreulJischen Arbeitsminister und dem Reichs
und PreulJischen Minister des Innetn.

9 4
Landesplan uI1 95gemeinschaften

I. Orga n i sa t ion
der landesplanungsgemeinschaffen

(1) In den Planungsräumen werden Landesplanungsgemeinschaftengebildet.
. (2) Die Rechtsverh<:ilfnisse der Planungsgemeinschaften sind durch

e ne Salzung zu. regeln. .Sie unterliegt der Genehmigung, die im
Ell1vernehmen md dem Relchs- und Preuf)ischen Minister des Innern
und dem Reichs- und PI'eu ische(1 Arbeitsminister der Leifer der

j) ReichsdrbeitsbL 1936 S. I 11.

eine Etappe auf dem Wege des Aufstieges anzusehen. Auigabe der
technischen SteJ!en ist es, das Problem so zu lösen, da  später die
Ausnutzung der geschaffenen Räumlichkeiten lauf breiterer Grundlage
erfolgen kann und z. B. die zur Zeit von 2 Fanlilien bewohnten
Räume zu einer Wohnung ohne nennenswerte bauliche Veränderun
gen zusammengezogen werdon können. Zunächst aber hei&t es, für
möglichst viele Familien eigene Wohnungen zu Mieten, die dem Ein
kommen entsprechen, zu erstellen.

Auch beim K lei n sie cl I u n 9 s ( He i m s t ä t t e n ) bau mu&
das Wohnungsausma  vorerst hinter der viel wichtigeren Se haH
machung und der Verankerung des Menschen mit dem Heimatboden
zurücktreten; jedoch mu  von vornherein bei diesen Siedlungshäusern
auf die Möglichkeit der späteren Wohnraumvergröryerung, insbeson
dere durch Ausbau des Dachraumes ohne erhebliche Koslen Bedacht
genommen werden; deshalb darf die bebaute Fläche nicht zu gering
bemessen wcrden. Seiden Gesichtspunklen gerecht zu werden, ist
man bei der Errichtung der Musteranlagen auf der Leipziger Bau
messe bestrebt gewesen.

Wohl wird es in vielen Gegenden Deutschlands und bei Vor
liegen besonders günstiger Verhältnisse möglich sein, die gleichen
Anlagen billiger herste!!cn zu können, oder für die gleichen Bau
summen in ihren Ausma en noch grö ere Typen zu errichten, was nur
in jeder Hinsicht begrü f werden kann; hier kam es darauf an, dcr
breiten Oeffent!ichkeif zu zeigen, da  der Volkswohnungsbau und
der Siedlungs(Heimstätlen)bau die Grundlagen sind, auf denen sich
die Wohnungs- und Sicdlun9spolifik des Reiches aufbauen und aus
gestalten wird, . '
Reichsstello tür Raumordnung erteilt; dieser kann auch Aenderungen
der Satzung verlangen und vornehmen.

(3) landesplanungsgemeinschaHen, die auf Grund einer geneh
migten Safwng bestehen, sind rechtsfähig.

(4) Mitglieder einer landesp!anungsgemcinschafl soJJen die Selbst
verwaJtungskörperschaften, die den unteren und höheren staatlichen
Verwa!lungsbezirken des Planungsraumes entsprechen, die landschaft
lichen, mit der gro räumigen Planung befaryfen Reichs- und Landes
beh6rden (die Behörden der Wehrmacht, der Arbeifs-, der Verkehrs-,
der land- und forstwirfschaft!ichen Verwaltung, des Bergbaues usw.)
und die Verwaltungen der berutsständlschen Organisationen (Deutsche
Arbeitsfroni, Reichsnahrsfand, ]nduslrie- und Handelskammern, Hand
werkskammern usw.) sowie diejenigen wlsscnschaftJtchen Einrichtun
gen, die zur Förderung der Reichs- und Landesplanung berufen sind,
sein.

(5) Die Satzung hai dafür Sorge zu treffen, daf:> die in Befracht
kommenden Gliederungen der ParJei in den Organen der landes
planungsgemeinschaft vertreten sind.

(6) Nach naherer Regelullg in der Satzung sind die Mitglieder der
Landesplanungsgemeinschaff zu den Kosten der GemeinschaH heran
zuziehen.

(7) Die ReichssfelJe für Raumordnung kann im Einvernehmen mit
dem Reichs- und Preu&ischen Minister des Innern und dem Reichs
und Preuf:>ischen Arbeifsminister Abweichungen von den Absätzen f
bis 6 zulassen; sie kann in besonderen Fä!!en bestimmen, da  eine
Landesplanungsgemeinschalt vorläufig nicht gebildet wird und die
Aufgaben der Reichs- und Landesplanung so lange einer staatlichen
SteHe überfragen. Sie kann ferner zulassen, da  Vereinigungen, die
bisher Aufgaben der Reichs- und Landesplanung wahrgenommen
haben, als Landesplanungsgemeinschaften im Sinne des Absatzes 1
weiterhin tätig sind. Sie rege!t die Ueberleitung und veran!aryl die
erforderliche Aenderung der Satzung.

(8) Der Siedlungsverband RuhrkohJenbezirk gilt als eine landes
planungsgemeinschaft tm Sinne des Absafzes 1. Die Verbandsordnung
des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk (preu isches Geselz vom
5. Mai 1920 - Preu . Ge5elzsammJ. S. 286) und die d"zu ergan
genen Ausführungs- und AenderungsvorschriHen bleiben unberührt,

Ir. Die Aufgaben
der Landesplanungsgemeinschaften

(9) Die Landesp!anungsgemeimchaften haben alle Planungsvorar
beiten für die Reichs- und Landesplanung zu leisten. Sie unterrichten
sich Über den bestehenden Zustand im P!anungsraume und arbeiten
in Gemeinschaft mit arren in Frage kommenden Stellen eine voraus
schauende, gestaltende Gesamtplanung des Raumes aus. Hierbei
wirken sie aur die zweckmä igsfe Ausnutzung des Raumes mit dem
Ziel hin, da  sich der kleinere Raum in den grö&eren Raum und die
Einzelplanungen in die Reichs- und Landesp!anung einfügen, Sie
suchen einen Ausgleich Zll erwirken und beraten die Planungsbehörden.



(10) Die P!anungsbehörden können anordnen, da  die Stadt und
Landkreise (in den au erpreuf}ischen ländern die entsprechenden
StcJ1en) sowie die Gemeinden der landesp!anungsgemeinschaft gegen
Erstattung der baren Auslagen die erforderlichen Unterlagen zur Ver
fÜgung stellen und Vorarbeiten fur sie leisten.

Hr. Aufs ich t
über die Landesplanungsgemeinschaffen

(11) Die Au/sicht über die Landesplanungsgemeinschaffen führt in
den einzelnen Planungs räumen die Planungsbehörde. Sie überwacht
die Geschäftsführung der Landesplanungsgemeinschaff, genehmigt
deren Hausha!t und veranlal}t eine jährliche Prüfung ihrer Rechnungs
führung, soweit sich nicht aus anderen Vorschriften eine noch weiter
gehende Aufsichtspflicht ergibt. 5

Amts- und Verwaltungshilfe
Die Dienstste!Jen des Staates und der Gebietskörperschaften sowie

der berufssfändischen Organisationen naben den Planungsbehörden
und -gemeinschaften Amts- und Verwaltungshilfe zu reisten.

B rJin, den 15. Februar 1936.
Der leiter der ReichssteHe für Raumordnung:

Kerri,
Reichsminister.

Ausweisung von Baugebieten und Abstufung der Bebauung
Der Reichs- und Preu ische Berlin, den 19. Februar 1936.

Arbeitsminisier
IVc 3 Nr. 1180/36

1

Den Bestrebungen der Reichsregierung, die Bebauung in den Ge
meinden den Erfordernissen des Siedlungs- und Wohnungsbaues an
zupassen, tragcn die bau rechtlichen Bestimmungen der Länder nicht
immer ausreichend Rechnung. Um diese Hemmungen zu be eitigen,
habe ich die im ReichsgesetzbJ. I S. 104 veröffentlichte Verordnung
über die Regelung der Bebauung vom f 5. Februar 1936 erlassen, zu
der ich folgende  bemerke:

Zu 9 1
(1) Die bauredÜlichen Vorschriften der Länder lassen die Auswei

sung von Saugebieten zum Teil bereits weitgehend zu; die Durch
führung ist in den Ländern jedoch sowohl hinsichtlich der Arten der
Baugebiete wie auch hinsichffich der in den Gebieten zugelassenen
Arten von Anlagen vielfach sehr verschieden. So können z. B. in
einzelnGn ländern Wohngebiete, nicht abcr Gebiete Wr die Errich
tung von Kleinsiedlungen im Sinne dor Bestrebungen der Reichs
regierung ausgewiesen werden. Die Vorschriften der länder über die
in den Baugebieten zuzulassenden oder zu verbietenden Anlagen
legen den BaupoJizeibehörClen vielfach Schranken auf, die eine aus
reichende Berucksichtigung der örmchen Erfordernisse erschweren.
Eme ergänzende reichsrecht!iche Regelung der Frage der Ausweisung
von Baugebieten war daher geboten. Hierbei schien es zweckmäbig,
hinsichtlich der Bestimmung der zuzulassenden Arten von Anlagen
den nach geordneten Behörden soweit möglich freie Hand zu lassen.

(2) Bei Bestimmung dieser Anlagen mu  jedoch darauf gesehen
werden, da  wesentliche Beeinträchtigungen des Gemeinscha!tslebens,
besonders in gesundheitlicher Hinsicht, unterbleiben. 9 1 schreibt
daher vor, da  in Kleinsiedlungsgebieten, Wohngebieten und Ge
schältsgebieten Anlagen, die beim Betriebe erhebliche Nachteile oder
Belästigungen für die Bewohner oder die AJ!gemeinheit zur Folge
haben können, nicht zuzulassen sind. Solche Anlagen könn< n da
gegen in Ge:werbegebiefen zugelassen werden. Bei Beurteilung der
Frage, ob eine Anlage erhebliche Nachteile oder BeJastigungen zur
Folge haben kann, sind auch die örtlicnen Verhältnisse in Rücksicht
zu ziehen. So wird unter Umständen in Gegenden, die mit störenden
Anlagen bereits durchsetzt sind, ein anderer Ma stab anzulegen sein,
wie in Gegenden, in denen solche Anlagen noch nicht errichtet sind.

(3) Die Bestimmung des S 1 gestaflet auch die Unterteilung von
Baugebieten. 50 können z. B. Wohngebiete ausgewiesen werden, in
denen gewerbliche Anfagen oder bestimmte Arten von gewerblichen
Anlagen ausgeschlossen oder unter den in Abs, 2 angegebenen Ein
schränkungen zulässig sind. Dementsprechend wurden bisner schon
reine und gemischte Wohngebiete unterschieden. Unterteilungen
sol!en i  übrigen nur vorgenommen werden, soweit eine Notwendig
keit vorliegt, Wegen der bei Ausweisung der einzelnen Baugebiete
besonders zu beachtenden Gesichtspunkie verweise ich auf Ab
schnitt 1I dieses Erlasses.

(4) Wo landesrechHiche Vorschrillen die Ausweisung von Bau
gebiefen zufassen, die durch die Bestimmungen des S 1 nicht erfa!)1
werden, sol! es vorläufig dabei verbleiben.

Zu @ 2
(1) Abs. 1 ermöglicht nunmehr in aUen läodern die eingeschossige

Bauweise vorzuschreiben. Dies war bisner nicht überall möglich. Die
Schaffung von Gebieten mit eingeschossiger Bauweise ist aber heule
vielfach notwendig. Diese Bauweise ist typisch für Kleinsiedlungs
gebiete, aber auch unter Umständen für bäuerliche und kleinbäuer
liche Bauten; !oie kann auch in Frage kommen als Uebergang von
städtischer zu ländlicher Bebauung oder in Gegenden, in denen
Sommernäuser, Wochenendhäuser u. dgL errichtet werden.

(2) Bestimmungen nach Abs. 2 über die Mindestgrö e von Bau
grundstücken sind bei Ausweisung von Kleinsiedfungsgebieten nicht
zu entbehren; aber auch in anderen Gebieten, wie z, B. 1m Au en
gebiet der Städte oder auf dem platten lande, in denen eine orts
übliche weiträumige Bauweise gesichert werden sol!, kannen derar
tige Bestimmungen angebracht sein.

(3) Von den Ermächtigungen der Abs. 1 und 2 ist im übrigen nur
Gebrauch zu machen, soweit ein Erfordernis vorliegt. Hierbei ist auf
die Erhaltung einer ortsüblichen gesunden Bauweise weitgehend
Rücksicht zu nehmen.

Zu   3
(1) g 3 regelt im Gegensatz zu g 1 die Vernä!1nisse im Gebiet

au erhalb der im Zusammenhang gebauten Or/steile und au erha!b
von Baugebieten.

(2) Innerha!b dieser Gebiete reichen die baurechtlichen Vor
schriften der Länder für die notwendige Ver5agung der Bauer!aubnis
im wesentlichen aus. Au erh1llb der Gebiete dagegen sind die den
Bi'lugenehmigungsbehörden zur Verfügung stehenden Handhaben im
allgemeinen heule noch unzulänglich. Nur wenige Ldnder, in denen
entsprechende neue Vorschriften erfassen sind, machen hiervon eine
Ausnahme. Die Folgen, die das Fehlen ausreichen.der gesetzlicher
Vorschriften hatte, sind bekannt. Sc standen die BaupoJizeibehörden
der nach dem Kriege einsetzenden Stadt-land-Bewegung unvor
bereitet gegenüber. Die in ihrem Gefolge in den letzten Jahren in
der Umgebung der Städte bis weit in das plalle Land hinein ent
standene wilde und plan ose Bebauung hat der AJigemeinheif nicht
wieder gutzumachende Schäden zugefÜgt und den landschaftlichen
Charakter weiler Gegenden entsteH!.

(3) Mit der Vorschrift des 9 3 erha!ten die Baugenehmigungsbe
hörden weifgehende Befugnisse. Es liegt in der Absicht der Ver
ordnung, da!) sie nicht dazu benutzt werden, der Bautätigkeit unver
tretbare Beschränkungen aufzuerlegen. Insbesondere so!! die bäuer
liche Siedlung nicht unnötig behindert werden. Andererseits aber ist
es eine staats politische Forderung, das Au engebiet der Städle und
das piaffe land in ihrem landschaftlichen Charakter zu erhalten und
vor wesenshemder Bebauung zu schützen. Der Vorscnriff des g 3
würde es auch zuwiderlaufen, wenn Ma nahme!l, die fÜr die AJ1ge
meinheit notwendig sind, durch bauliche An!agen einzelner vereitelt
oder geschädigt werden oder wenn z. B. bauliche An!agen Aufwen
dungen im Gefolge haben würden, welche die Allgemeinheit unan
gemessen zu belasten drohen.

(4) Um eine einheitliche Durchführung innerhalb grö erer Verwa!
tungsbezirke zu gewährleisten, haben die Aufsichtsbehörden die
Handhabung der Vorschrift des 9 3 sorgfältig zu überwachen. In
Gebieten mit starker baulicher Entwicklung wird es erforderlich sei,.."
die den Entsdleidungen nach   3 zugrunde zu legenden Gesichts
punkte darzulegen und die Baugenehmigungsbehörden mit Weisung
darüber zu versehen, inwieweit besondere Planungen (Wirischa-fb
pläne u. dgl.) fur die Entscheidungen zu berücksichligen sind. im
Hinblick. auf die mit der Handhabung eies g 3 verbundene Verant
wortung werden die Aufsichtsbehörelen auf die Herbeiführung einer
KlarsfeJ!ung bei den Baugenehmigungsbehorden bedacht scin müssen,
auf welchen Flächen wegen entgegenstehender öffentJicher Belange
bauliche Anlagen nichf oder nur unter bestimmten Beschränkungen
zugelassen werden sol!en. Die Baugenehmigungsbehörden werden
jedoch auch kunftig in jedem EinzelfaU noch zu prüfen naben, ob bei
diesen Flächen die Voraussetzungen für die Anwendung des g 3 im
Zeitpunkt der beantragten Genehmigung noch vorliegen.
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A. Bei Ausweisung von Kleinsiedlungs-, Wohn , Geschafts- und
Gewerbegebieien sind folgende Grundsätze zu beachfen:
.;;i(1 eins i ed! u ngsg e bi ete

(1) Kleinsiedlungsgebiete sind Gebiefe fur nichibäuerliche 5iedler
stellen roH vorwiegend gartenbaumä iger Nujzung, die in der ein
fachsten Weise und mit den geringsten Mitteln aufgescnlossen werden 1 ).

(2) Die Förderung der Kleinsiedlung gehört zu den vordringlich
sten Aufgaben des nationalsozialistischen Staates. Soweit die örtlichen
Verhältnisse es geboten erscheinen IClssen, sind daher Kleinsiedlungs
gebiete in ausreichendem Umfang auszuweisen.

(3) Für GrundstUcke, auf denen neue K!einsiedlersie1!en zugelassen
werden saUen, isl eine Mindestgrö e vorzuschreiben. Bei Festsetzung
der Mindestgrö e ist den widschattlichen Erfordernissen der Siedler
sowie den besonderen örtlichen VerhäJtnissen - Bodenbeschaffen
heit, Grundwasser, Vorfluf, Abwasserbeseitigung u. dgL - Rechnung
zu tragen. Die Mindestgrö e soH in der Regel 600 qm nicht unter
schreiten. Die Zulassung von Ausnahmen von den vorgeschriebenen
Mindestgrö en kann auf begründete Einzelfälle beschränkt bleiben.

(4) Der Eigenart der KJelnsiedlung entsprechend so!! in diesen
Gebieten die eingeschossige Bauweise die Regel bilden.
b) Wohngebiefe

(1) Wohngebiete sind Gebiete, die ZUr Errichlung von Wohnbau
len bestimmt sind. Die für diese Gebiele erlassenen Bestimmungen
lassen in einer Reihe von Städten noch immer eine ubermä ige Aus
nuJzung der Grundstücke, besonders nach der Zahf der Geschos5e,
zu, die den Anforderungen de.r Volksgesundheif in keiner Weise

1) Die VorschriHen iür die mit Reichsdariehen, ReichsbürgschaHen
oder sonstige!) Vergünstigungen zu fördernden Kleinsiedlungen wer
den durch diesen Erla/J nicht berührt.



Rechnung trägt. Bei Ausweisung von Wohngebieten ist daher fo!
gendes zu beachten:

(2) Die zweigeschossige Bauweise ist weilgehend. zu fördern. .Auch
für eingeschossige Bebauung können Wohngebiete ausgewiesen
werden.

(3) Flächen für dreigeschossige Bebauung sind auf den notwendigen Umfang einzuschränken. . ..
(4) Flächen für viQrgeschossige Bebauung sind nur ..In 9ro eren

Siädfen und auch dort nur an wichtigen Slra en und Platzen auszu
weisen, wenn zu erwarten steht, daa mindestens ein Vol!gescho  zu
'Geschäfts zwecken ausgebaut wird.

(5) Flachen iür mehr als viergeschossige Bebauung dürfen nichtausgewiesen werden. .
(6), Fl1r Hintergebäude ist, soweit solche zugelassen werden, die

zulässige GeschofJzahl funlichst zu beschränken. .
(7) Von diesen Grundsätzen darf nur innerhalb bebauter OrtsteIfe

und nur insoweit abgewichen werden, als die Rücksicht auf die vor
handene Bebauung eine den Grundsätzen ent.5prechende Einstufung
nicht zulä 1.c) G es c hä ft s 9 eb i e te .

(1) Geschi'Htsgebiete sind Gebiete, in denen vorzugsweise Ge
schäfts-, Büro-, Lagerhäuser u. dgl. errichtet werden, In diesen Ge
bieten kann eine gröfJerr;  Ausnulzbarkeit der Grundstücke als in
Wohngebieten zugelassen werden. Soweit ein' Bedürfnis vorhanden
ist, können in Gro6städten oder Städten mit gro slädti dlem Charak
Jer auch Flächen für fünfgeschossige Bebauung ausgewiesen werden;
in diesen Fä!Jen ist der Einbdu von Wohnungen iunlichsl zu be
schränken.

(2) Flächen für mehr als fün!geschossige Bebauung dürfen nicht
ausgewiesen werden.
d) Gewerbegebiete

(1) Gewerbegebiete sind Gebiete, die der Errichtung gewerb
ficher Betriebe vorbehalten sind. Soweit Gewerbegebiete fÜr An
laaen bestimmt sind, die beim Betriebe erhebliche Nachteile oder
Seiästigungen für die Bewohner oder die AHgemeinheil zur Folge
haben kannen, sind Wohnungen nur für solche Personen zuzulassen,
deren Unterbringung aus belriebslechnischen Grunden in unmittel
barer Nahe der Betriebe notwendig ist.

(2) Für die Errichtung gewerblicher Anlagen ist die Wahl des
Standortes von grundlegender Bedeutung, wobei volkswirtschaftliche,
wehrpolitische, volksgesundheilliche und sonstige öffentliche Inter
essen weilgehende Berücksichtigung verlangen. Diese Gesichtspunkte
wurden in den vergangenen Jahren bei Ausweisung von Gewerbe
gebieten nicht immer ausreichend berücksichtigt. Wo daher Gewerbe
gebiete ausgewiesen sind. die nach Lage und Grö e für die Errich
tung gewerblicher Betriebe nicht geeignet sind, ist ihre Aenderung
zu veranlassen.

B. Im ubrigen gelten fur die Ausweisungen von Baugebie1en fol
gende aUgemeine Grundsätze:
0) Die Baugebiete soHen sich der Gesamtp!anung der Gemeinden

organisch einfugen. GrofJräumige Planungen, Wirfschaffspläne
u. dgL sind zu beachten.

b) Als Baugebiete saUen nur Flächen ausgewiesen werden, die bau
lien erschlossen sind oder demnächst erschlossen werden so!Jen.
Die Ausweisung soH auch erst geschehen, wenn Klarheit uber die
Art der Erschlie ung besteht. Eine verfrühte oder zu weitgehende
FestJegung ist häufig die Ursache späterer Abänderungen. Solche
Abanderungen stören aber die stetige Entwicklung der Ge
meinden.

c) Flächen, deren Ersch!ie ung unwirtschaftliche Aufwendungen er
forderlich machen wurde, sollen nicht als Baugebiete ausgewiesen
werden.

d) An wichtigen Verkehtsstra en <1U erhalb der Ortschaften sollen
Baugebiete nicht ausgewiesen werden.

e) Die Baugebiele sind klar und bestimmt gegen das Au engebiet
abzugrenzen; natürliche Grenzen, wie Bäche, Wiesen, Wälder
u. dgL, sind tunlichsl zu beachlen. Spliftersiedlungen, die sich in
den städtebaulichen Organismus nicht eingliedern, seifen nicht in
die Saugebiete einbezogen werden.

Bei Abgrenzung der Baugebiele ist ferner auf eine Auflocke
rung der Bebauung Bedacht zu nehmen, gleichförmige Anein
anderreihung von Baugebieten ist zu vermeiden. Jeder OrlsJeiJ
soU eigenes Gepräge und eine bestimmte Form und Grö e
haben. Dies gilt namentlich Von den äu eren OrlsleiIen grö erer
Städte, die noch nicht mit den bebauten Stadtteilen zusammen
gewachsen sind. Hier bietet sich die Möglichkeit, durch Begren
zung der Baugebiete einer unerwünschten Ausdehnung der Be
bauung auf die zwischen den OrlsteiJen verbliebenen grö eren
Flächen vorzubeugen und im Anschlu  an die land- und fors/
wirtschaftlich genutzten Teile des Au engebietes die für die Be
völkerung nolwendigen Erholungsllächen, wie Kleingärten, öffent
!iche Anlagen, Sport- und Spielplätze u, dgl., vor,zusehen.
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Zur Frage der Ausnutzbarkeit der Grundstücke nach der bebau
baren Fläche, der Zulassung und der Gescho zahl von Hintergebäu
den, der Tiefe der Bebauung, der Zulassung von Wohnungen oder
Wohnräumen in Dachgeschossen und Hintergebäuden u. dgl. nehme
ich vorerst nicht Stellung. Soweit jedoch die örflichen Vorschriften
mit den heutigen siedlungs- und wohnpolilischen Forderungen noch
nicht im Einklang stehen, empfehle ich ihre Abänderung. Den Rund

er!a  des Herrn ReichswirfschaffsminisJers an die obersten Landes
behörden (Baupolizei- und Wohnungsressorfs) vom 22. Juni 1934 
SW 4B55/34 -, betr. Erteilung von baupolizeilichen Ausnahmegeneh
migungen, bringe ich in Erinnerung.

IV
Ich ersuche nunmehr zu veranlassen, da  aHe örtlichen, für ein

zeine Gemeindcn oder grö ere Verwaffungsbezirke erlassenen bau
rechtJichen Vorschriflen die die Ausweisung von Baugebieten und
die Abstufung der Bebauung regeln, insbesondere die örtlichen Bau
stufen- Bauzonen- Bauklassen-, Bauplanordnungen usw. nebst den
entspr chcnden Plänen beschleunigt nachgeprüH und, soweit sie mit
den Ausführungen dieses Erlasses nicht im Einklang stchen, abge
ändert werden. Die Durchführung ersuche ich zu uberwachen und die
zu erfassenden Vorschriften nebst den entsprechenden Plänen vor
ihrer veröffentlichung an Ort und Slelle überprüfen zu fassen. Die
Arbeit ist tunJichsl zu beschleunigen. So!!ien sich bei der Durchfüh
rung Schwierigkeiten ergeben, ersuche ich zu berichten. Eine Nach
prüfung beha!te ich mir vor. Bis z.um 1. J ni 1936 ersuche ich). ub r
das Veranla fe zu berichfen und die Gemetnden anzugeben, fur die
sich eine Aenderung der Vorschriflen als notwendig erwiesen hat.

An a) die Regierungen der Länder - Baupolizeiressorfs -, b) den
Herrn Reichskommissar für die Rückgliederung des Saarlandes in
Saarbrücken.

In Verlretung des staatssekretärs:
Re tf i g.

Reicharbeitsblalt Nr. 6 v. 25. 2. 1936, Teil I.

Reichsgrundsätze für den Kleinwohnungsbau;
Rückflüsse der Hauszinssteuerhypotheken

Der Reichs- und Preu ische Berlin, den 14. Februar 1936.
Arbeitsminister

IVa 2 Nr. 1048{36.
Im Nachgang zu meinem Runder!a  vom 18. Januar 1936 (IV 7

Nr. 7030/2) übersende ich anbei einen Abdruck der "Verordnung
über Abänderung und Ergänzung der Reichsgrundsa!ze für don
Kleinwohnungsbau" vom 6. Februar 1936; die Verordnung ist im
Reichsgesetzbi. I Nr. 13 veröffenHichJl). !eh bemerke zu der Ver
ordnung folgendes:

Durch die Notverordnung vom 1. Dezember 1930 Siebenter Teil
Kapitel I   3 ) (Reichsgesetzbl. I S. 517, 593) halte der Reichsarbeits
minister erstmalig die Ermächtigung erhalten, über die Verwendung
der zur Forderung des Wolmungsbaues verfÜgbaren Mittel aus dem
Aufkommen des Wohnbauanteifs der Gebäudeenischuldung5steuer
bindende Grundsätze aufzusteHen. Auf Grund dieser Ermachtigung
wurden die "Reichsgnmdsatze für den Kleinwohnungs bau" vom
10. Januar 193P) (Reichsgesetzbi. I S. 9) erlassen. Diese "Reichsgrund
sätze" galten und gelten nicht nur fÜr die Mittel, die unmittelbar aus
dem Aufkommen des Wohnbauanteils der Gebäudeentschuldungs
steuer gewonnen werden, sondern auch fÜr die Verwendung der
Rückffüsse aus den Baudarlehen, die der Gebäudeerdschuldungssteuer
entslammen (Hauszinssteuerhypotheken); diese Rückffüsse sind nach
dem Reichsgesetz vom 22. März 19304) (ReichsgesetzbJ. J S. 91)
wiederum dem Wohnungsbau zuzutühren.

Die erwähnten "Reichsgrundsät:le", die nach wie vor GeJiung
haben, enthielten bisher über sehr wesentliche Punkte keine Bestim
mungen, nämlich über die Höhe sowie die Verzinsung und Tilgung
der einzelnen Beihiltedarlehen. Hier war den Ländern vo!!i9 freie
Hand gelassen. Das hat zu ganz erheblichen, sachlich nicht mehr
berechtigten Unterschieden in den einzelnen ReichsteiJen geführt, die
nicht länger bestehen bleiben dürfen. Zweck der bei1iegenden Ver
ordnung ist es, diese Uneinheit!ichkeit zu beseitigen. -Es wird darin
in Anlehnung an die Vorschriften des Reichs über die Förderung von
Kleinsiedlungen und Volkswohnungen bestimmt, da  die einzelnen
BeihiJfedarlehcn aus den Rückllüssen höchstens 1000 RM, in Ausnahme
fällen 1500 RM betragen dürfen, und da  die Verzinsung und Tilgung
dieser Beihilfen ebenso wie bei den Reichsdarlehen tür Kleinsied
lungen und Volkswohnungen auf 4 vH Zins und 1 vH Tilgung jähr
lich festzusetzen ist, Dadurch so!! nicht nur eine einheitliche Linie
in der Wohnbauförderung sichergesteUt, sondern auch erreicht wer
den, da  für die einzelnen Bauvorhaben nur verhä!tnismä ig geringe
öffentliche Beihilfen gegeben werden, damit mit den knappen öffent
lichen Mitteln eine möglichst gro e Wirkung erzieU wird. Diese Bei
hilfen sollen nur dazu dienen, die Finanzierungslücke zu schJie en,
die bei vielen Bauvorhaben zwischen dem realkreditmä ig finanzier
baren Teil der Baukosten - der mit Reichsbürgschaft bis zu 75 vH
des Bau- und Bodenwertes gehen kann - und dem Eigenkapital
klafft.

Die Festsetzung eines Höchs/betrages fl'lr das BeihiJfedarJehen und
für ein etwa aus sozialen Gründen gewährtes ZusatzdarJehen für
Kinderreiche, Schwerkriegsbeschädigte usw. so!! ferner dazu führen,
da  nur solche Wohnungen und Siedlungen mit den Rückflüssen der
Hauszinssteuerhypotheken gefördert werden, die so billig und be
scheiden sind, da  sie für die minderbemifteJle Bevölkerung wirklich
geeignet sind. Da an solchen Kleinsiedlungen und Kleinwohnungen

1) S. Reichsarbeitsbi. 1936 S. I 35.
2) Re1chsarbeilsbl. 1930 S, I 249, 254.
3) Reichsarbeitsbi. 1931 S, t 23.
4) Reichsarbeitsbi. 1930 S. I 67.
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ein ganz vordringlicher Bedarf besteht, erscheint es bei der Unergie
bigkeit des Kapitalmarktes und der Knappheit der verfügbaren öffent
lichen MiHel nicht mehr vertretbar, grö eren und aufwendigeren
Bauvorhaben Beihilfen zufeil werden zu lassen.

Von einer vollständigen Umarbeitung und Neufassung der "Reichs
grundsätze" habe ich - obwohl sie in einzelnen Punkten zu gege
bener Zeit einer Ueberprüfung bedürfen - zunächst bewu f abge
sehen, um einer künftigen reichsgesetzlichen Regelung des ganzen,
mit den Hauszinssteuerhypotheken zusammenhängenden Fragenge
bietes nicht vorzugreifen. Es soll auch nicht der Eindruck erweckt
werden, da  vom Reich hier eine v6!Jig neue Fördetungsarf für den
Wohnungsbau aufgezogen wird, während [n Wirklichkeit eine Ver
einhei1lichung der verschiedenen Ma nahmen angestrebt wird.

Um diese Vereinheitlichung zu tördern, ersuche ich unbedingt
dafür Sorge zu fragen, da  die Rück.f]üsse in erster Reihe für solche
Bauvorhaben eingE::sef:d werden, die den Vorschriften des Reichs über
Kleinsied!ungen und Volkswohnungen, in den landkreisen auch über
Eigenheime für ländliche Handwerker und Arbeiter sowie über Heuer
lingswohnungen angepa 1 sind.

Bei verbindlichen Zusagen auf Darlehen, Zinszuschüsse und der
gleichen, die vor dem InkrafHrefcn der Verordnung vom 6. Februar
1936 auf Grund der bis dahin geltenden Vorschriffen gemachf wor
den sind, behält es nach Art. IJ der genannten Verordnung sein Be
wenden. Ich ersuche aber, dafür Sorge zu tragen, da  das auf FäHe
beschränkt bleibt, in denen es sich um verbindliche Zusagen handeJf,
von denen ein einseitiger Rucktritf nicht ohne weiteres möglich isl.

Die Neubewilligung VOn Zinszuschüssen ist künftig nicht mehr zu
lässig, da   abgesehen von sonstigen Bedenken - durch die Be
wiIJigung solcher Zinszuschüsse die Zinssenkungsbesirebungen der
Reichsregierung gefährdet werden können.

Im übrigen ersuche ich, die BewiJ1igungssterJen umgehend mit
Weisung zu versehen, dab vom 1. März 1936 ab BeihiJfedarlehen
nur noch nach den Grundsäizen der Verordnung vom 6. Februar 1936
gewährt werden dürfen. !eh ersuche ferner, die Richtlinien, die bisher
In den einzelnen Ländern für die Verwendung der RückHüssc der
Hauszinssteuerhypotheken zu Zwecken der Neubauförderung galten,
umgehend an die nunmehr geänderten .Reichsgrundsäize für den
K!cinwohnungsbau" anzupassen; einen Abdruck der .Reichsgrund
sätze" in der ab 1. März d. J. geHenden Fassung füge ich zur Ge
schäf!svereinfachung bei"). Ueber den Vollzug biite ich, mir zum
20. März d. J. zu berichten und mir dabei zwei Abdrucke Ihrer abge
imderten und erganzfcn Richtlinien zu übersenden.

Ich weise noch besonders darauf hin, da  nach Art. 11 der Ver
ordnung vom 6. Februar 1936 Abweichungen von zWingenden Be
stimmungen der "Reichsgrundsätze" meiner vOrherigen Zustimmung
bedürien. Wenn bei einzelnen Ländern unabweisbare Grunde dafür
beSTehcn sol!tetl, derartige Abweichungen zuzulassen, ersuche ich um
alsbaldigen Bericht.

An die Regierungen der Länder - Wohnungsressorls -, in Preu
en: an den Herrn Prel  ischen Finanzminister.

Im Auftrag; 0 r. K n 0 I I.
ReichsarbeitsblaH Nr. 6 v. 25. 2. 1936, Teif J.
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1) ,) Genauer Wortlaut in Nr. 9 uns. Zeitung vom 27. 2. 1936, S. 82.
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Neubaumiefen
Der Reichs- und Preu ischc Berlin, den 29. Januar 1936.

Arbeiisminister
IV 14 Nt. 804136.

In den lerzten Wochen sind mir in zunehmendem Ma e Beschwer
den über Kündigungen und Mietsfeigerungen bei Neubauwohnungen
zugegangen. Wie Ihnen bekannt, legt die Reichsregierung eni (;:'1';: i
denden Wert darauf, die gegenwärtige Preislage zu halfen. Nur wenn
dies gelingt, wird es auch m9glich sein, Lohnerhöhungen zu vermei
den, die unsere Wettbewerbsfähigkeif im Ausland vermindern und
die Möglichkeit der Ausfuhr einschränken würden. Aus diesem
Grunde müssen auch Mietpreissteigerungen grundsätzlich unterble;
ben. Dies giJi namentlich auch für die Mieten der Neubauwohnungen,
und zwar auch der Wohnungen der gemeinnützigen Wohnungs
unternehmen. Ich mulj erwarten, da  gerade die gemeinnützigen
Wohnungsunternehmen es unbedingt unterlassen, die Wohnungs
knappheit zu Kündigungen und Miefsteigerungen auszunutzen. KÜn
digungen würden nur dazu tühren, die Nachfrage nach den im aIlw
gemeinen billigeren Artbauwohnungen zu erhöhen. Dies würde die
Lage auf dem Altwohnungsmarkt in unedräglicher Weise verschlech
tern und die Allwohnungen den minderbemittelten Schichten d r Be
völkerung entziehen.

!eh bille, die Ihnen angeschlossenen Wohnungsunternehmen auf
die von mir angeführten Gesichtspunkte hinzuweisen und zu veran
lassen, da  Mietpreissteigerungen unterbleiben und bereits ausge
sprochene Kündigungen zurückgenommen werden. Sollte ein Woh
nungsunternehmen erklaren, seine wirtschaftliche lage sei derart un
gümiig, dalj nur durch eine Erhöhung der Einnahmen ein wirlschaft
lieher Zusammenbruch verhinder! werden könne, so bitte ich, eine
eingehende Nachprüfung durch den zuständigen Revisionsverband :;:u
veranlassen.

An den Hauptverband Deutscher Wohnungsunfernehmen (Bau
genossenschaften und -geseJlschaHen), Berlin W 35.

Im Aulirag: D r. K n 0 ! r.
Reichsarbeilsb!atl Nr. 6 v. 25. 2. 1936, Teil I.
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Verwirrung in den GlundbÜf;hern drohte
Oer Reichs- und Preu ische !nnenminisler führt in einem Erla  an

die Oberpräs:denien usw. aus, da  die Provinzen, Kreise und Ge
meinden es bisher in gro em Umfange unterlassen hätten, für die
kataster- und grundbuchamiliche Regelung von Eigentumsveränderun
gen zu sorgen, die durch Neuanlage, Verlegung oder Verbreiterung
von Sfra en und Wegen entstanden seien. Es unterliege keinem
Zweifel, da  durch so umfangreiche Vernachläs5igung der Forf5chrei
bung der öffentlichen Bücher Verwirrungen entstehen müljten, die den
Wert dieser Bücher sfark beeinträchtigten und auljerdem bedenkliche
Rechtsfolgen fUr die Beteiligien haben könnten. Den ordnungs
mä igen Abschlu  eines Bauwerkes bilde die Vermessung und Ver
markung. In die Kostenvoranschläge mü ten diese Gebühren bereits
aufgenommen werden. Der Minister verlangt, da  die rückständigen
Arbeiten beschleunigt nachgeholt werden. Der Reichsforstmeister und
Preu ische Landesforstmeister empfiehJi darüber hinaus, da  bei Neu
verpachtungen die Piichier zur Beschaffung der notwendigen Mes
sungsunterIagen angehalten werden.

Krankenkassenauskünffe über säumige Unternehmer
Der Reichsarbeitsminister hat sich in einem an die für die Auf

sicht der Krankenkassen zuständigen Behörden gerichteten ErJa  G:ni
sprechend einem Wunsch des Reichsstandes des deutschen Hand
werks damit einverstanden erklärt, dar, die Kr'inkenkassen den Hand
werkskammern und tnnungen auf Anfrage Auskünfte über das' Vor
handensein und die Höhe von Beiiragsrückständen einzelner Unter
nehmer erteilen, sofern die Innungen oder Handwerkskammern diese
Auskünfte anfordern, um Bescheinigungen ausstellen zu können, da
der betreffende Unternehmer nicht mit Beiträgen zur Sozialversiche
rung im Rückstande isl. Danach sind die Innungen und Handwerks
kammern nunmehr in der lage, die von ihnen geforderten Beschei
nigungen, da  ein Unternehmer seinen sozialen Verpflichiungen in
vollem Umfange nachgekommen sei, zu erteilen.

Redl1biweselJi

Mul} eIn Hauseigentümer dulden, da!} an seinem Hause die Drähfe
für die Beleuchtung der S1ra en und für clen Betrieb deI Straqenbahn
angebracht werden! Unlängst halte sich das sächsische Oberverwal
lungsgericht mit der Rechtsfrage zu beschäftigen. ob Hauseigentümer
verpflichtet sind, zu dulden, da  die Drähte für die Beleuchtung der
Stra en und fÜr den Betrieb der Stra ünbahn angebracht werden
dürfen. Die Rechtsfrage ist vom sächsischen Oberverwal1ungsgericht
[:.ejaht und grundsätzlich u. a. ausgeflihrt worden, ma gebend komme
90 des Baugesctzes vom 20. Jul; 1932/14. Dezember 1933 in Be
tracht, wonach die Eigentumer von Häusern duiden sol!en, dab atl
ihren Häusern die Drähte für die Straf}enbeleuchtung und fÜr den Be
trieb der Stra enbahn befesiigt werdcn. Die Betestigung von Haken,
Schildern und Rosetten erfolge im äffontJichen Interesse und öffent
lichen Nutzen; durch die AutsteJJung von Masten auf den Stra en
Vverde der Verkehr beeinfrächtigt. Für Kurorte bestehe ein besonderes
Interesse, die Masten Buf den SirafJen zu entfernen und die Drähte
für die Strabenbe!euchtung und für den Betrieb der Stra enbahn mit
Hilfe von Haken, Rosetten, Schildern an den Häusern anzubringen.
Von den Ma nahmen der Baupolizei haben In den Kurorten nicht nur
die Sanaiorien, sondern auch viele Grundstückseigentümer Vorteil.
(Oberverwalfungsgerichi ",Ür Sachsen, Aktenzeichen 197. I. 34.-12. 4,35.) Nachdruck verboten. O. u. H. M.
ehuI3/!m  le(lJjenhejfee

" "  -,   .
75 Jahre Sfaatliche Hochschule für Baukunslr bildende Künsie uncl

Handwerk in Weimar. Kurzlich beging die Weimarer StaatlIche Kunst
hochschule die Feier ihres 75 jährigen Ses/ehens. Prof. Dr. Schu!tze
Naumburg, der derzeitige Leiter der Ansfalt,  prach in seiner Fesirede
über die ehrenvolle Geschichte der Hochschule und ReichsstatthaJter
Gauleiter 5auckel wies das Ziel, nicht nur die UeberJieferung zu pflc
gen, sondern die Kunsf für die Gesamtheif des Volkes auszuüben.

We',bewelfbe..,.,,
Gl09au a. O. Ba h n hof s vor p I atz. Für den Wettbewerb

zur Ausgestallung des Vorplatzes vor dem im Jahre 1935 crba .ten
Empfangsgebäude des Bahnhofs Glogau. a. Od. war, n 37  nlwutfe
eingegangen, von denen das PreisgerICht: Oberburgermelsfe  Dr.
Hoffmann, Glogau, als Vorsilzender; Professor Hartleb, Technische
Hochschule Breslau; Sfadtbaurat Kühn, Breslau; Oberregierungs- und
Baurat Hertzog, liegniiz; Reichsbahnoberrai Beringer, Frankfurt a. <?;
Sfadtbaurat Griesinger, Glogau; St"dtrat Schmolke, Glogau; Architekt
Häusler, Breslau; Baumeisfer Greulich, Glogau folgende Arbeiten aus
gezeichnet hat; Mit dem 1. Preis tn  ohe von 1 000 RM  e  En:wurf
des Archiiekten Erich Harendza, Berhn-Charlotlenburg; mJt Je einem
2. Preis in Höhe von 625 RM den Entwurf des Architekten Rudolf
HiIJer, Oppeln und den Entwurf des Architekten Walfg.i3ng Ki  te,
Glogau. Für je 250 RM wurden aufJerdem angekaufl die Entwurfe
von Professor Heinrich Blecken, Breslau; Architekt Alfons Weiger,



Waldenburg (Schi.); Architekten Erich und Erwin Grau, Breslau; Ar
chitekt Waller E. Hübner, Oppeln. SämtHchc Entwürfe werden in der
Zeit vom 29. Februar bis 8. März 1936 im Sd<illersaal des Glogauer
Rathauses 'ausgeste!!t. Die AussteJlung isl geöffnet an Sonntagen
von 10-16 Uhr, an Werktagen von 11-13 Uhr und von 15-16 Uhr.

Salzwedel. An g I i e der u n gel n e r Fra u e n s c h u I c- a n
das vor h CI n cl e neO b e r I y z e u m. Die Stadtverwaltung Salz
wedel schreibt einen örtlich begrenzten IdeenweHbewerb aus zur Er
langung von Vorschlägen fur die Angliederung einer drei stufigen
Frauenschule an das vorhandene Oberlyzeum mit Benutzung des stad
tischen Grundsfucks Holzmarktslra e 32 unter den Architekten und
Gartengesfaltern der Gaugebiete Magdeburg-AnhaJi, Ost-Hal1nove,
und Sud-Hannover-Braunschweig. Die Teilnehmer mussen Mitglied der
Reichskammer für bildende Kunste sein, in den Gaugebieten geboren
sein oder seil mindestens einem Jahr in denselben wohnen. EinSen

IFr81 !kaS'fR)ifij

Frage Nr. 25. (Feuchtigkeit im Papierlagerraum.)
Im Sommer 1934 baut!'! ich zu gleicher Erde einen gewerblichen

RaUrTI 20 mal 7 m = 140 qm gro . In diesem Raum befindet sich
eine Druckerei und ein lager mit Papiervorraten. Der Fu boden des
Raumes ISt aus lernen/beton hergesfeJJf. Das Mischverhältnis des
Betons kann Ich nicht angeben. Der Inhaber der Druckerei teilt
mir mit, da  seine Druckpapiere feucht werden und verfangt von mir
baldige Abhilfe. Die Grundmauern sind mit Pappe isoliert und der
Betonfui}boden ist zum gröf):ten Teil auf Bauschutt hergestellt, der
Multerboden wurde jedoch vorher abgetragen. Ich befürchte trotz
dem, da  der Zementbeton die Feuchtigkeit von der Erde anzieh!,
die Feuchtigkeit sich in den Räumen verbreitet und die Druckpapiere
schädigt. Ich bif!e um Rat, wie die Feuchtigkeit in den Raumen zubeseitigen ist. P. A., O.

Frage Nr. 26. (Instandsetzung eines Eishauses.)
Das Elshaus 9 mal 7 maubell graf): und 5,50 m hoch, Die

Umfassungen Sockelhöhe 1 m stark, das autgehende Mauer
werk 51 und cm. Vom Sockel bis zur Traute besteht HolzfÄch
werk mit BretterverkIeidung. Das Pappdach Ist als Satfeldach ausge
bildet. Ocr Zwischenraum zwischen der äu eren Schalung und dem
aufgehenden Mauerwerk Ist mit Sägespanen ausgefürrt. Das Gewölbe
ist als Kappengewölbe zwischen Tragern dusgeführt und ebentalls mit
Sägespimen liberschutfet, Die Sparren/eider sind mit SchiUschabsn
ausgefüHJ. Die vorhandene Konslruktion bzw. Isolierung genügl nicht,
um ein vorzeitiges, schnelles Abschmelzen des Eises zu verhindern.
Es ist beabsichtigt, die 5oc:kelstärke von 1 m bis zum Gewölbe mit
zwei !SoJicrschichfen aus Torfmull hochzutühren. Das Gewolbe so!!
einen Isolierbeton und 40 cm starke TorfmuJlschicht bekommen. Die
Sparrenunlerseiten sollen mit Isolierplaffen benagelt werden. Ich bifte
um Auskunft, ob eine bessere losung als die geplanle Ausführungzu empfehlen isf. A. Z., M.

Frage Nr. 17. (SchaJllsolierung der Balkendecke.)
In einem Herrenhaus habe ich einen Anbau auszuführen, in wei

chem im Erdgeschory die Wohn- und Schlafräume des AJtbesilzers
liegen. Die Decken über dem Erdgescho  werden als Balkendecken
mit Rohrputz und Einschub mit lehmauffüJlung hergestellt, das Mauer
werk aus gebrannten Ziegeln. Die Wohnung im Erdgescho  mu  sehr
ruhig sein, 50 dab die 111 der oberen Wohnung enlstehenden Ge
räusche ganz wenig hörbar sind. Welche Vorkehrungen habe ich zu
trel/en? Ist unter die BalkcnautJage eine Isolierung aufzubringen?

M. R., Sch.
1. Antwort auf Frage Nr. 23. (Undichfigkeit eines Wasserbehälters.)
Der Ausführung derartiger Anlagen mur, selbstverständlich eine

genauo chemische Wasseruntersuchung vorangehen. Eine solche Un
te su hung, die .heufe nUr noch gegen 10 RM kostet, übernimmt jedes
Sladhsche chenmche Nahrungsmittel-Untersuchungsamt (z. B. Liegnitz,
Waldenburg, Breslau usw.). Das Untersuchungsergebnis geben Sie
d nn einer grö eren fnstalJafionstirma odcr einem grö eren Händler
fur Wasserleitungsröhren usw" der Ihnen dann genau sagt, welches
Material Sie verwenden dürfen und welches nicht. Auch darüber
w.eshalb ein. verzin !er Kessel an anderer Stelle noch gut erhalten ist:
gibt Ihnen Jede gro ere Spezialtirma Aufschlu . E. M., A.

2. Antwort auf Frage Nr. 23. (Undichfigkeit eines Wasserbehä!lers.)
Die Zerstörungsursac.he des verzinkten Behälters ist lediglich in

der Wasserbeschaffenheit zu suchen, Das Wasser enthält schädliche
Stoffe, wie elwa aggressive Kohlensäure und andere sch dliche Salze
weld,e Rost- und Korrosionserscheinungen hervorrufen. Die meiste
Angriffe verursacht Sauerstoff in Verbindung mit Kohlensäure und den
Salzen des Wassers. Die verschiedenen schädlichen Bestandteile setzen
sich in Form von Schlamm, 0enau so, wie bei einem Dampfkessel am

. de  e : te a  : e uunednt: lue;rn i i:deo3r: ht   fah : t  nÖ:
brau.ch und  war 1. Auswaschen der Kohlensäure durch die luft,
2, Rleselung uber Marmor, 3. Zusatz von kohlensäurebindenden Mit
fein, wie Natronlauge, Soda und Kalk. ob Sie eins von diesen Ver
fahren zur Anwendung bril1gen können, müssen Sie selbst entschei

d ngsschlu  ist am Sonnabend, dem 18. April 1936, mittags 12 Uhr.
An leistungen werden verfangt ein Gesamtentwurf im Ma stab 1 : 500
mif aHgemeinen Vorschlägen, ein lageplan des Grundstücks Holz
marktslralJe 32 im Maf):siab 1 : 200 mit den zu errichtenden Gebäuden,
zwei perspektivische Dars}eHungen, Kostenanschlag und Erläuterungs_
bericht. Als Preise sind ausgeselzt: 1. Preis von 1000 RM, 2. Preis
von 750 RM, 3. Preis von 500 RM. Drei Ankaufe zu je 250 RM. Das
Preisgericht sctzt sich zusammen aus: Bürgermeister Isernhagen, Salz
wedel; Regierungsbaurat Herr, Magdeburgj Studiendirektor Dr. Zor
ger, SalzwedeL Als Ersatzpreisrichfer können eintreten: Regierungs
baurat Kausche, SalzwedcJ; Gartenarchitekt Harry Maf}:, lübeckj Stu
dienrat Dr. Fischer, SalzwedeL Vorprüfer: Sfadtbauraf der Stadt Sa12
wedel. Die WettbewerbsunterJagen sind gegen Erstattung von 3 RM
von dem Stadfbauamt SalzwedeJ, Rathaus, zu beziehen. Diese Aus
lobung entspricht den Wettbewcrbungsgrundsäfzen der Reichskammerfür bildende Künste.

den. Im übrigen haben Sie versaumt, den Behafter öfter zu s!rel
ehen. Verzinkte Behäfter sind nicht so gut als kupferne. Die Ver
wendung von Kupfer mll  {Ur solche Zwecke aber unterbleiben. Sie
werden nicht umhin können, einen neuen Behärter zu schaffen oder
den alten auszubessern. Dann aber sorgen Sie Vor arren Dingen für
einen sachgemä en Anstrich, welch letzteren Sie aber von Zeit zu
Zeit erneuern müssen, anderfaHs haben Sie mit den gleichen ZersJörungen zu rechnen. gh.

3. Anfwort auf Frage Nr. 23. (Undichtlgkeit eines Wasserbehälter.s.)
Der Behalter kann durch eine Ummanfelung mit Zemenlmörfel

wieder gebrauchsfahig gemachi werden, wenn diese Arbeit ordnlrngs
gemä  ausgetührt wird. Zuerst ist der BehäJier sauber zu reinigen
und dann nlit reiner Zemenfmikh zu streichen. Nach Erhartung dieses
Anstriches (nach etwa 3 bis 4 Tagen) verputzt man diese Flache mög
lichst rauh mit einer dicken Zementschlämme und bringt darauf nach
weiteren 6 bis 8 Tagen eine Zemen!mischung, die sich aus einem
Teil Zemen! und 2 bis 3 Teilen Sand zusammensetd, in m6glichst
g!eichmä iger Schichi auf. Der Mischung kann man auch noch Asbest
zugeben; ebenso kann die Schicht mit Drahfgeflecht armiert werden.
Die Zcmenfummantelung läf):f man dann unter ständigem Feuchthafte;l
mindestens 10 Tage fang abbinden, bevor der Behälter in Gebrauchgenommen wird. E. Bw., B.

1. Antwort auf Frage Nr. 24. (Z;egelmeh! und lehm für Tennis
platze.)

Die Behauptung, dar, Ziegelmehl in Vermischung mit lehm eine
vorzügliche Tennisplalzdecke darstelle, cntspricht nicht ganz den Tat
sachen. Gewif, haben die Decken anfanglieh ein gutes AU5sehen. Der
Rohstoff besitzt aber keine eigene Bindefähigkeit in sich, so da  man
die Flache beglef,en mu . Infolge des winterlichen Gefrierens werden
d!e feinen Ziegelmehlbesfandteile nach unten gespÜlt, wohingegen
die groben Bestandieile an der Oberfläche bleiben. Im Sommer
trocknen die Decken stark zusammen, sie werden hart, rissig und
unelastisch; au erdem ist die Wasserdurchlässigkeit sehr gering.
Solche Decken sind nicht als ideal zu bezeichnen. Es gib! heute we
sent!ich bessere T ennisplatzdeckens!offe und zwar handelt es sich
hauptsachJich um Gesteinsarten, die in den Kömungen als Decke nie
mals versteinern. Die Stoffe besilzen in sich ausreichende Mengen
Bindemittel, verhärlen nicht, bleiben stets elastisch und sind wasser
durchlässig und genügend fest. Auch die Unterhaltungskosfen könnenals gering bezeichnet werden. H.

2. Anfworf auf Frage Nr. 24. (Ziege!mehl und lehm für Tennis
plätze.)

Eine Masse aus Ziege/mehl und lehm zur HersteJ!ung von Tennis
platzdecken besfeht aus einer Mischung von 3 Teifen lehm und vier
Teilen feinkörnigem Ziegelmeh!. Die Masse wird in feuchtem Zu
siande Eluf den vorher vorbereifeten Platz aufgebracht und guf ein
gewal.zt ode.r auch. eingestampft. Eine andere Mischung besteht aus
25 Te.len fernem ZIegelmehl, 20 Teilen gröberem Ziegelmeh! 15 Tei
len  einkörnigem Kies, 20 Teilen grüner Farbe, 10 Teilen Sch arzkalk,
5 Teilen Zemenf und 5 Teilen Viehsalz. Die Mischung wird wie vor
aufgebracht. Die grüne Farbe der Masse soH dem Auge angenehm
seIn und die Markierungslinien deuIJicher hervortreten lassen. Zur

ag1u   ryS    :JI1 d w    z  :f   e e U     bi;n d  d ed   ec   =
schachfung mit einer Packlage von groben Schlacken ausgefüllt, gut
angefe chtel und festgestampft oder festgewalzt; hierauf bringt man
nun, wie oben angegeben, die Decke in Stärke von etwa 5 cm auf.
Eine weitere nutzbringende Verwertung des Ziegelmehls kann erfol
gen, wenn sich in der Nahe Ihrer Ziegelei Befonwerke befinden
die dieses Ziegelmehl bei der Herstellung von Betonwaren verwende
können. Zum Färben von Belonwaren mu  z. B. das Ziegelmehl sehr
,ein se   .und   ngere Zeit mit Salzsäure ausgelaugt und dann die
u erschusslge Saure und die evil. enfstandenen Chloride voJJsländig
mIt Wasser ausgewaschen werden. Die Färbekratf wird durch diese
Behandlung nich: beei fJu !. Auch als  .usc lagstoH für Gips zur Her
ste!1un  von GJpsestrlchboden, hauptsachlich unter linoleumbelag,kann ZIegelmehl Verwendung finden. E. BI., S.


